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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.05.2001 

Geschäftszahl 

95/13/0288 

Rechtssatz 

Zahlungen des Geschäftsführers einer GmbH auf Grund einer Inanspruchnahme als Haftender stehen mit seiner 
Funktion als Gesellschafter in keinem Zusammenhang. Dies wird insbesondere daraus deutlich, dass solche 
Haftungsinanspruchnahmen auch Geschäftsführer von Gesellschaften mbH treffen können, die an der 
Gesellschaft nicht beteiligt sind. 


